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freiließ zu fubjeftioe Fîerîmale, um in tritifch®« ober
StrettfäUen als einroanbftei ju gelten ober nom anbeten
Streitteil für richtig angenommen p ©erben. $mmer=
bin füllen im folgenben bte äußeren Çauptan^eidjen ber
beiben ^olprten im geknitterten guftanbe angeführt
©erben, bte aud) im ge©ö§nli(|en Verfeljr pr Ricßi«

knur p bienen pflegen.
$n Vetracîjt fommen ^tefür garbe, © erudE), ©in«

fdhlüffe, ©erntet unb gefligfeit beS H^jeS. ®a
beibe Fabelholzarten im Splint: unb Kernholz feine merf»
baren Unterf(|iebe in ber garbe aufroeifen unb felbfi
oon einanber oft nur burslj Nuancen in ber gärbung,
Z. 53. an einzelnen Stellen abmeken, ift eS notœenbig,
fldf) über ben ©efamtetnbruct beffen, ©aS ©ir „gärbung"
nennen, liar p ©erben. ®aS giertenbolj ift, roenn soll«
fommen gefunb unb im lufttroefenen Suflanb mehr gelblich
©elf), fonfl inë Rötlich« fpielenb, ©ährenb e§ bet be=

ginnenber gäulnis ober gehäuftem Herbflholz fogar rot
bis rotbraun erfdEjeint. Vei gleitet Qualität geigt bagegen
baS Santienholz eine bläffere, bejro. inS ©raue über:
geljenbe gärbung bei gleichmäßigerem ©lanje unb ©er©
ger beutlidh h«*uorlretenber Struftur. äBeitrlngig oer»
©adfjfeueS t^olj, fogenannte „Sifchlerroare" roirb fdÊjroerer

p unterfdfjeibeu fein als fetnjährigeS. Im beutlichften gibt
fk „SBaffertannenholj", nämlich burdj fein oerfchroom«
meneS ©raubraun p erüennen. ©in befonbereS Augen»
merf ©irb ber flkaftifer ben oorfommenben Äflen p=
roenben, bte bei ber Sanne fafi k©arz, mit anfchlteflenben
grauen, ins oiolette fpielenben Streifen unb fefteinge«
©adEjfen etketnen, roäljrenb gefunbe Afleinfchlüffe ber
gkte braun unb beutlich abgegrenzt unb nur fogenannte
tote Sfle fch©arj finb unb fk gewöhnlich h®*uuSbrü<fen
laffen, ober oft fdE)on oon felbft herausfallen.

SBenn in einem Sdhntttmaterial ftarjeinklüffe oor=
fommen, fo ift Sanne jebenfaUS niefpt oorhanben, fonbern
— abgefehen natürlidh oon Sar^e, Siefer u. a. — gidfle.
®odh ifl nicht aHeS gidfjtenholz c^atgitjaüig unb läßt fleh
hierüber auc| feine Regel auffteüen. Sanne enthält ato»
matifdEje Stoffe (Sannin, Valfam), jebod) nur in ihren
Nabeln unb in ber Rinbe, ißt ^»olj ift bafjer entroeber
gerudffloS ober eS riecht et©aS bumpffäuerllcäp roogegen
jenes ber gidEjte anregenb, angenehm unb nad) Umfläsiben
auch bßrjig buftet, ba bte ^jarjlanäle ^ier, ©enn auch
bem Auge faum fldjtbar, bureb ben £>otjförper fein oer«
teilt finb.

®afj bie Sanne ein fdjroerereS §ols — bei fonft
gleichem SrocfenhettSgrab unb gleicher Qualität — be»

flht als bie gidEjte, ift allgemein befannt ; freilief) beträgt
ber Unterfdjteb beS fpeziflfdjen ©emidfleS nur 30 kg
b. i. 6 % beS gidEflenholpemichteS. ®odh ©etfl ber Schlag»
unb §ölafrachlmtternehmer ganz gut, bafl Sannenbp
langfamer auStrocfnet als gktenßolz unb bafl eS auch
leichter SBaffer aus ber Suft anfaugt, hpgroffopifdjer ift.
Sannenholj ifl infolge fetner größeren Sdjroere, bte nach
bem Vorgefagten in Sßirflidhfeit metfl gröfler fein ©irb
als; bte theoretifdhe, bähet als Vauroare nur im Sief»
(SBaffer») bau beliebt, weniger im Hocpau. Faturltc!)
©irb eS audjj ohne Hilfsmittel nidht leicht möglich fein,
im einzelnen gaE (z. V. bei einzelnen Vrettern) be«

ftimmt z« behaupten, ©eldhe Holzart man oor fldh hat,
ba noch oerfdfjiebene anbere Umftänbe mitfpielen fßnnen,
©ie Struftur, ©rob» ober geinjährigfeit, SrocfenhettSgrab,
Sagerbauer uf©.. Flau ©irb baher am beflen tun, alle
Me oorgenannten Fterfmale, rooztt nod) bie gefligfeits«
unterfdfjtebe fommen, znfammen in Setradht zu ziehen ;

foHte bteS noch nicht genügen, fo müflte zu ©eiteren groben
gefdhritten ©erben, rate fo'ldje fpezieß bei ber geftigfettSpru»»
fung unausbleiblich flnb (bte gic|te ifl biegungSfefler aber
©eniger brueffeftj als bte Sanne), roaS fl^ natürlich
roieber nur^bei gröfleren^Holsmengen bezahlt madht. ®aß

bte Herkunft (^ßrooentenz) beS Hoïse§ feinen fldheren
Sluffchlufl geben fann, ifl im 3lßgemetnen ©ohl flar, ba
roir h sut« ja feiten reine giften-- unb noch feltener reine
Sannenaltholzbeflänbe haben, fonbern — unb z©ar oor'
nehmlidh in fchattigen, tlefgriinbigen Sagen — SUlifdEjbe»

ftänbe au§ beiben Holzarten, 3todh fdh©ieriger roirb bie
in 3tebe flehenbe geflftellung allerblngS bei importiertem
Scfjntttmaterialfetn, ba bann auch „lofale ©efühlSmomente"
in SBegfaH fommen unb bie in ber Heimat erraorbene
Übung unb ©eraohkeit nidht feiten oerfagt.

3ng. 3. $-p.

(Mks«irt$4afi.
@lbgett8ffifc|e ©etsjerbegefe^gebung. ®aS etbge^

nßffifche Arbeitsamt hat bie Vorarbeiten zu eiuem ©efeh»
entranrf über bie berufliche AuSbilbnng, roorüber befannt«
lieh feinerzeit ben intereffierten ißerbänben ein 53orent=

©urf zur Vetnehmlaffung unterbreitet ©orben ift, abge»

fdhloffen, fobafj nun mit ber Ausarbeitung beS befinitioen
©efeheSentranrfeS zuhanben beS SBnnbeSrateS unb ber
eibgen5ffifc|en Siäte begonnen ©erben fann. ®ie gertig«
fleKung ifl auf @nbe beS gapeS zu erraarten. SBte ©ir
oernehmen, liegen ßik umfangreiche Vorarbeiten zum
Zraeilen Seil ber fünftigen eibgenöffifdEjen ©eraerbegefeh»
gebung oor, ©etcher ben Sdjug beS ©eraerbeS betrifft,
©in ©utadhten herüber bürfte in nädhfler geit an bie

Qffentltchfeit gelangen.

Vlefmeifsfrage. ®ie Vorarbeiten beS eibgenöffifdhen
Arbeitsamtes in ber VIeiraetflfrage gehen bem Abfchlufj
entgegen, ©eflü^t auf bte ©rgebntffe oerfchtebener Vor»
arbeiten hat fl<h paritäüfdhe gadhfommiffton in ihrer
Strung oom 21. April einflimmig mit folgenber Söfung
etnoerflanben erflärt:

1. Von einem gänzlichen ober teilrocifen Verbot
ber Verroenbung oon Vleiraeifl beim Anflrich ©irb zur«
zeit abgefehen. 2. ®agegen finb äflafjnahmen zum
SAu|e ber 2Mer zu treffen, ©ie fte tm internationalen
„übereinfommen betreffenb öte Verroenbung oon Vlei»
©eifl zum Anftridh" oorgefehen flnb. 3. ®aS Obligo«
torium ber UnfaKoetfldherung ifl auSzubeljnen auf bie«

jenigen nicht fehr gahïïcid^en SPfalerbetriebe, bie ihm bis«

her nicht unterteilt ©aren. 4. ®urdh ein h^^ZU geeig»
neteS Qnflttut folten ©iffenfchaftliche linterfudhungen unb
Verfuge über Anflrichfarben gentaflsi unb bie grage ihrer
Formierung geprüft ©erben.

SaS etbgenöffifdje Arbeitsamt ©irb fldh zur Abflä«
rung biefer legten grage mit ber eibgenöffifchen SJÎate«

rialprüfungSanflalt in Verbtnbung fe^en unb ©irb ferner
noch mit ber S^roeizertfdhen UnfaHoerfldherungSanflalt
in ber grage ber Schuhmaflnahmen unb ber AuSbeh»

nung beS Obligatoriums ber UnfaHoerfidherung gühlung
nehmen. ©S ifl zu ermarten, bafl btefe Arbeiten binnen
furzem beenbigt ©erben fönnen, fo bafl bie Stellung »

nähme beS VunbeSrateS unb feine Vertdhterflattung an
bie eibgenöfflken Fäte noch im Saufe biefeS gahreS
erfolgen fann.

Oerbaidswesea.
©Chmeiserifche« Serdanb für ©oh«u«ßS»»®fc» «nö

SSohnungSreform. Am 23. unb 24. April fanb in
Viel bte ©eneraloerfammlung beS Sch©etzerik®u Ver«
banbeS für SBohnungSmefen unb SBohnungSreform flatt,
an ber fk bie VunbeSoerroaltung, oerktebene ©efanbt«
kaften, fantonale Regierungen unb ©emeinbe» unb
Stäbteoermaltungen oertreten lieflen. Am Fachmittag
befudEjten bte etraa 80 delegierten bie oon ber Vteler
Stabtoerroaltung zufammengefleHte StäbtebauauS'
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freilich zu subjektive Merkmale, um in kritischen oder
Streitfällen als einwandfrei zu gelten oder vom anderen
Streitteil für richtig angenommen Zu werden. Immer-
hin sollen im folgenden die äußeren Hauptanzeichen der
beiden Holzarten im geschnittenen Zustande angeführt
werden, die auch im gewöhnlichen Verkehr zur Richt-
schnür zu dienen pflegen.

In Betracht kommen hiefür Farbe, Geruch, Ein-
schlösse, Gewicht und Festigkeit des Holzes. Da
beide Nadelholzarten im Splint- und Kernholz keine merk-
baren Unterschiede in der Farbe ausweisen und selbst
von einander oft nur durch Nüaneen in der Färbung,
z. B. an einzelnen Stellen abweichen, ist es notwendig,
sich über den Gesamteindruck dessen, was wir „Färbung"
nennen, klar zu werden. Das Fichtenholz ist, wenn voll-
kommen gesund und im lufttrockenen Zustand mehr gelblich
weiß, sonst ins Rötliche spielend, während es bei be-

ginnender Fäulnis oder gehäuftem Herbftholz sogar rot
bis rotbraun erscheint. Bei gleicher Qualität zeigt dagegen
das Tannenholz eine blässere, bezw. ins Graue über-
gehende Färbung bei gleichmäßigerem Glänze und wem-
ger deutlich hervortretender Struktur. Weitringig ver-
wachsenes Holz, sogenannte „Tischlerware" wird schwerer
zu unterscheiden sein als feinjähriges. Am deutlichsten gibt
sich „Wasfertannenholz", nämlich durch sein verschwom-
menes Graubraun zu erkennen. Ein besonderes Augen-
merk wird der Praktiker den vorkommenden Ästen zu-
wenden, die bei der Tanne fast schwarz, mit anschließenden
grauen, ins violette spielenden Streifen und festeinge-
wachsen erscheinen, während gesunde Asteinschlüsse der
Fichte braun und deutlich abgegrenzt und nur sogenannte
tote Aste schwarz sind und sich gewöhnlich herausdrücken
lassen, oder oft schon von selbst herausfallen.

Wenn in einem Schnittmaterial Harzeinschlüsse vor-
kommen, so ist Tanne jedenfalls nicht vorhanden, sondern
— abgesehen natürlich von Lärche, Kieser u. a. — Fichte.
Doch ist nicht alles Fichtenholz harzhaltig und läßt sich

hierüber auch keine Regel aufstellen. Tanne enthält aro-
matische Stoffe (Tannin, Balsam), jedoch nur in ihren
Nadeln und in der Rinde, ihr Holz ist daher entweder
geruchlos oder es riecht etwas dumpfsäuerltch, wogegen
jenes der Fichte anregend, angenehm und nach Umständen
auch harzig duftet, da die Harzkanäle hier, wenn auch
dem Auge kaum sichtbar, durch den Holzkörper fein ver-
teilt sind.

Daß die Tanne ein schwereres Holz — bei sonst
gleichem Trockenheitsgrad und gleicher Qualität — be-

sitzt als die Fichte, ist allgemein bekannt; freilich beträgt
der Unterschied des spezifischen Gewichtes nur 30 KZ
d. i. 6 "/o des Fichtenholzgewichtes. Doch weiß der Schlag-
und Holzfrachtunternehmer ganz gut, daß Tannenholz
langsamer austrocknet als Fichtenholz und daß es auch
leichter Waffer aus der Luft ansaugt, hygroskopischer ist.
Tannenholz ist infolge seiner größeren Schwere, die nach
dem Vorgesagten in Wirklichkeit meist größer sein wird
als ° die theoretische, daher als Bauware nur im Tief-
(Wasser-) bau beliebt, weniger im Hochbau. Natürlich
wird es auch da ohne Hilfsmittel nicht leicht möglich sein,
im einzelnen Fall (z. B. bei einzelnen Brettern) be-

stimmt zu behaupten, welche Holzart man vor sich hat,
da noch verschiedene andere Umstände mitspielen können,
wie Struktur, Grob- oder Feinjährigkeit, Trockenheitsgrad,
Lagerdauer usw.. Man wird daher am besten tun, alle
die vorgenannten Merkmale, wozu noch die Festigkeits-
unterschiede kommen, zusammen in Betracht zuziehen;
sollte dies noch nicht genügen, so müßte zu weiteren Proben
geschritten werden, wie solche speziell bei der Festigkeitsprü-
fung unausbleiblich sind (die Fichte ist biegungsfester aber
weniger druckfest) als die Tanne), was sich natürlich
wieder nur( bei größeren Holzmengen bezahlt macht. Daß

die Herkunft (Provenienz) des Holzes keinen sicheren
Aufschluß geben kann, ist im Allgemeinen wohl klar, da

wir heute ja selten reine Fichten- und noch seltener reine
Tannenaltholzbestände haben, sondern — und zwar vor-
nehmlich in schattigen, tiefgründigen Lagen — Mischbe-
stände aus beiden Holzarten. Noch schwieriger wird die
in Rede stehende Feststellung allerdings bei importiertem
Schnittmaterial sein, da dann auch „lokale Gefühlsmomente"
in Wegfall kommen und die in der Heimat erworbene
Übung und Gewohnheit nicht selten versagt.

Jng, I. P-y.

A!K»iN«Kskt.
Eidgenössische Gswerbegesstzgebung. Das eidge-

nöffische Arbeitsamt hat die Vorarbeiten zu einem Gesetz-

entwnrf über die berufliche Ausbildung, worüber bekannt-
lich seinerzeit den interessierten Verbänden ein Vorent-
wurf zur Vernehmlaffung unterbreitet worden ist, abge-
schloffen, sodaß nun mit der Ausarbeitung des definitiven
Gesetzesentwurfes zuhanden des Bundesrates und der
eidgenössischen Räte begonnen werden kann. Die Fertig-
stellung ist auf Ende des Jahres zu erwarten. Wie wir
vernehmen, liegen auch umfangreiche Vorarbeiten zum
zweiten Teil der künftigen eidgenössischen Gewerbegesetz-
gebung vor, welcher den Schutz des Gewerbes betrifft.
Ein Gutachten hierüber dürste in nächster Zeit an die

Öffentlichkeit gelangen.

Bleiweißfrage. Die Vorarbeiten des eidgenössischen
Arbeitsamtes in der Bleiweißfrage gehen dem Abschluß
entgegen. Gestützt auf die Ergebnisse verschiedener Vor-
arbeiten hat sich die paritätische Fachkommission in ihrer
Sitzung vom 21. April einstimmig mit folgender Lösung
einverstanden erklärt:

1-Von einem gänzlichen oder têilweîsen Verbot
der Verwendung von Bleiweiß beim Anstrich wird zur-
zeit abgesehen. 2. Dagegen sind Maßnahmen zum
Schutze der Maler zu treffen, wie sie im internationalen
„Übereinkommen betreffend die Verwendung von Blei-
weiß zum Anstrich" vorgesehen sind. 3. Das Obliga-
torium der Unfallversicherung ist auszudehnen auf die-
jenigen nicht sehr zahlreichen Malerbetriebe, die ihm bis-
her nicht unterstellt waren. 4. Durch ein hierzu geeig-
netes Institut sollen wissenschaftliche Untersuchungen und
Versuche über Anstrichfarben gemacht und die Frage ihrer
Normierung geprüft werden.

Das eidgenössische Arbeitsamt wird sich zur Abklä-
rung dieser letzten Frage mit der eidgenössischen Mate-
rialprüfungsanftalt in Verbindung setzen und wird ferner
noch mit der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt
in der Frage der Schutzmaßnahmen und der Ausdeh-
nung des Obligatoriums der Unfallversicherung Fühlung
nehmen. Es ist zu erwarten, daß diese Arbeiten binnen
kurzem beendigt werden können, so daß die Stellung-
nähme des Bundesrates und seine Berichterstattung an
die eidgenössischen Räte noch im Laufe dieses Jahres
erfolgen kann.

Schweizerischer Verband für Wohnungswesen und
Wshnnngsreform. Am 23. und 24. April fand in
Viel die Generalversammlung des Schweizerischen Ver-
bandes für Wohnungswesen und Wohnungsreform statt,
an der sich die Bundesverwaltnng, verschiedene Gesandt-
schaften, kantonale Regierungen und Gemeinde- und
Städteverwaltungen vertreten ließen. Am Nachmittag
besuchten die etwa 80 Delegierten die von der Vieler
Stadtverwaltung zusammengestellte Städtebauaus-


	Volkswirtschaft

